
Urkundenverzeichnis Nr. 285 ,2024

Verhandelt

zu Berlin, am 15.10.2024

Vor dem unterzeichnenden Notar

Patrick Heidemann

Kurfürstendamm 188, 10707 Berlin

erschien heute:

der öffentlich bestellte und vereidigte Grundstücksversteigerer Herr Hagen Wehrmeister,
geb. am 05.07.1985, Kirschenallee 20, 14050 Berlin, von Person bekannt und bereits nach
GwG identifiziert.

Der Notar fragte den Erschienenen vorab, ob er oder eine der mit ihm beruflich verbundenen
Personen in einer Angelegenheit, die Gegenstand dieser Beurkundung ist, außerhalb des
Notaramtes tätig war oder ist; dies wurde verneint.

Beglaubigte Abschrift



Sodann erklärte der Erschienene:

Ich gebe die nachstehende Erklärung sowohl im eigenen Namen als auch in memer Eigenschaft als
Geschäftsführer der Plettner & Brecht Immobilien GmbH mit Sitz in Berlm für diese Gesellschaft - nachstehend
„Auktionshaus" genannt - ab.

Für die von mir in memer Eigenschaft als Gnmdstücksversteigerer oder anderen Auktionatoren - nachstehend

„Auktionator" genannt - unter Mitwirkung des Auktionshauses durchzuführenden Versteigerungen von fremden

Grundstücken, Grundstücksteilen und grundstücksgleichen Rechten gelten folgende

VERSTEIGERUNGSBEDINGUNGEN

l. a) Jeder Veräußerer, der ein Grundstück, Grundstücksteil oder grundstücksgleiches Recht - nachstehend

„Objekt" genannt - dem Auktionshaus zur Versteigerung anvertraut, ist verpflichtet, das Verkaufsangebot

bis zur Beendigung des Versteigerungstermms aufrecht zu erhalten, bzw. bei Verembarung eines

Nachverkaufes bis zum Ende der Nachverkaufsfirist. Sofern un Emzelfall nichts anderes verembart ist,
beträgt die Nachverkaufsfrist 2 Monate ab dem letzten Versteigerungstag. Wenn ein Nachverkauf
vereinbart ist, dürfen Auktionator und Auktionshaus ümerhalb der Nachverkaufsfrist das Objekt unter
Einhaltung des Lünits gemäß Ziffer 2) anderweitig verkaufen. Der Nachverkauf kann auch un Rahmen
einer Nachauktion erfolgen. Für Nachverkaufbzw. Nachauktion gelten diese Versteigerungsbedmgungen
entsprechend.

b) Soweit das Objekt eine noch nicht vermessene Teilfläche ist, richtet sich die Flächenabgrenzung
vorrangig nach der Beschreibung im Auslobungstext, imd zwar durch Kartenverweis. Soweit der

Grenzverlauf hiernach nicht genau festzulegen ist, ist der Veräußerer berechtigt, ihn nach billigem
Ermessen gemäß § 315 BGB zu bestimmen.

c) Soweit em Veräußerer noch nicht als Eigentümer un Gnmdbuch eingetragen ist, ist er gegenüber
Auktionshaus und Ersteher verpflichtet, seine Emtragung als Eigentümer auf seine Kosten herbeizuführen
und alle dafür erforderlichen Unterlagen auf seine Kosten zu beschaffen. Wird ein Objekt von mehreren
Veräußerem eingeliefert, haften sie gegenüber Auktionshaus und Ersteher als Gesamtschuldner.

2. Bei den zur Versteigerung auf emer Versteigerung gelangenden Objekten ist mit dem Veräußerer ein
Mindestpreis (Lünit) verembart, der nicht unterschritten werden darf

3. Der Auktionator behält sich vor, die Beträge, um die ein neues Gebot vorherige Gebote mindestens
übersteigen muss (Steigerungsspanne), bei jedem Objekt von Fall zu Fall festzusetzen. Die
Steigerungsspanne befragt € 500,00, soweit nicht vom Auktionator ein anderer Betrag verkündet wird. Sie
kann auch während der Versteigerung verändert werden.

4. Jeder Bieter bleibt an em abgegebenes Gebot so lange gebunden, bis dieses durch einen anderen Bieter durch
em höheres Gebot überboten wird. Falls mehrere Bieter em gleich hohes Gebot abgeben, gilt nur das Gebot,
das der Auktionator zuerst zur Kenntnis genommen hat. Bei etwaigen Zweifehi oder Unklarheiten über die
Geltung emes Gebotes entscheidet der Auktionator nach semem Ermessen, ob imd an wen er den Zuschlag

erteilt oder ob er die Versteigerung wiederholt. Er kann auch frühere Bieter fragen, ob sie ihr Gebot
aufrechterhalten bzw. wiederholen und die Versteigerung von dem höchsten aufrechterhaltenen/
wiederholten Gebot an wiederholen bzw. fortsetzen.

5. Der Zuschlag wird dem Meistbietenden nach dreünaligem Aufi-uf gemäß § 7 VerstV erteilt. Der Bieter, der m
verdeckter Volhnacht für den Meistbietenden das Gebot abgegeben hat, haftet bei Erteilung des Zuschlages
neben diesem als Gesamtschuldner für die Erfüllung aller durch Zustandekommen des Vertrages begründeten
Verbindlichkeiten, soweit er nicht spätestens bei Beurkundung des Kaufvertrages eme gmndbuchfähige
Vollmacht des Vertretenen vorlegt oder das Auktionshaus auf diese Haftung verzichtet. Erteilt der
Auktionator den Zuschlag an eine juristische Person, so kann das Auktionshaus verlangen, dass deren
Vertreter sich neben der juristischen Person als Gesamtschuldner persönlich dafür mitverpflichten, dass die
erwerbende juristische Person allen verträglich übernommenen Zahhmgsverpflichtungen gegenüber allen
Gläubigern nachkommt. Mehrere Ersteher haften als Gesamtschuldner. Ist der Ersteher eine Gesellschaft
bürgerlichen Rechts, haften deren Gesellschafter als Gesamtschuldaer mit üir.

Der Auktionator ist berechtigt, nach seinem pflichtgemäßem Ermessen emea Zuschlag abzuerkennen,
msbesondere, wenn ein Bieter bei Abgabe des Meistgebotes in verdeckter Vollmacht gehandelt hat oder
seme Vertretungsbefügnis nicht m grundbuchmäßiger Form nachweisen kann und nicht als Gesamtschuldner
mit dem Vertretenen die Haftung für alle Ansprüche von Veräußerer und Auktionshaus gegenüber dem
Ersteher übemümnt sowie sich als Gesamtschuldner mit dem Vertretenen der Zwangsvollstreckung
unterwirft, oder wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass der Meistbietende die Versteigerungs- bzw.
Kaufbedingungen bzw. den Kaufvertrag nicht vollständig erfüllen wird. Dies ist insbesondere auch der Fall,
wenn er das Aufgeld (Courtage) nicht vollständig leistet oder Ziffer 12) und Ziffer 17 a) Satz l bzw. 2 nicht
einhält. In diesem Fall kann der Auktionator nach seiner Wahl die Versteigerung wiederholen und auch



gemäß Ziffer 4) Satz 4 verfahren oder den Zuschlag dem nächsthoch bietenden Bieter erteilen, wenn dieser
sein Gebot aufrecht erhält bzw. wiederholt.

6. Das Auktionshaus ist berechtigt, nach semem freien Ermessen von jedem Bietinteressenten, der keinen dem

Auktionshaus ausreichenden Bonitätsnachweis erbringen konnte, eme Bietungssicherheit in Höhe von bis zu
10 % des voraussichtlichen Kaufpreises, mmdestens jedoch 2.000,00 €, zu verlangen und dessen Teiüiahme

an der Auktion von deren Hmterlegung vor Beginn der Auktion abhängig zu machen. Die Bietungssicherheit
ist auf eüiem Fremdgeldkoato des Auktionshauses zu hmterlegen. Diese Bietungssicherheit gilt zunächst als
Anzahlung auf den Kaufpreis und ist bei Zuschlag auf das Notaranderkonto des den Kaufvertrag
beurkundenden Notars weiterzuleiten. Wird sie hierfür nicht benötigt, dann sichert sie erstrangig die
Aufgeld- und Entgeltansprüche des Auktionshauses gegen den Veräußerer und den Ersteher und nachrangig
sämtliche Ansprüche des Veräußerers gegen den Ersteher, insbesondere den Anspruch auf etwaigen
Schadensersatz, auf Aufwendungsersatz sowie auf Befreiung des Veräußerers von semer

gesamtschuldnerischen Haftung für Kosten und Steuern. Erhält der Bieter nicht den Zuschlag, ist die
Bietungssicherheit sofort zurückzuzahlen.

7. a) Jeder Verkauf erfolgt im altersbedingten Zustand und wie das Objekt steht und liegt, d. h. unter
Ausschluss aller Ansprüche und Rechte des Erstehers wegen Sachmängeln des Grundstückes und der
Gebäude. Hiervon ausgenommen sind Ansprüche wegen Verletzungen des Lebens, des Körpers und der

Gesundheit, wenn der Veräußerer die Pflichtverietzung zu vertreten hat. Ferner sind ausgenommen

Ansprüche und Rechte für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung
des Veräußerers beruhen. Emer Pflichtverletzung des Veräußerers steht die emes gesetzlichen Vertreters

oder Erfüllungsgehilfen gleich. Soweit der Veräußerer dem Auktionshaus oder dem Anktionator Angaben
und Zusicheruagen über das Objekt und seine tatsächlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse gemacht
hat, gelten diese zugunsten des künftigen Erstehers.

Er kann Rechte daraus unmittelbar gegen den Veräußerer, nicht aber gegen das Auktionshaus oder den
Auktionator geltend machen. Dies gilt auch für etwaige arglistig verschwiegene Mängel.

b) Der Ersteher übemünmt etwaige Dienstbarkeiten gemäß § 9 GBBerG unabhängig davon ob sie bereits im
Grundbuch emgetragen smd oder nicht sowie altrechtliche nicht im Grundbuch eingetragene
Dienstbarkeiten ohne Anrechnung auf den Kaufpreis.

c) Auktionshaus und Auktionator haften dem Veräußerer und Ersteher für eine den gesetzlichen
Bestimmungen entsprechende Vorbereitung und Durchführung der Versteigerung. Soweit der
Auktionator oder das Auktionshaus sich auf Angaben und Unterlagen Dritter stützen, stehen sie nur für
die zutreffende Ubennittlung, nicht aber für die objektive Richtigkeit em. Dies gilt auch für eine etwaige
Übermittlung von Identifikationsmerkmalen nach §§ 139a ff. AO über sie. Offenbanmgspflichtige
Tatsachen übermittelt das Auktionshaus lediglich als Bote. Deren rechtzeitige Bekanntgäbe zur
Aufnahme in den Auslobungstext obliegt allein dem Veräußerer. Ansprüche und Rechte des Veräußerers
und des Erstehers sowie von Bietem und Bietmteressenten wegen Pflichtverietzungen des

Auktionshauses oder des Auktionators - msbesondere wegen der Beratung in Bewertungsfragen oder

wegen Sachmängeüi am Objekt - sind im Übrigen ausgeschlossen. Ausgenommen sind Ansprüche wegen
Verletzungen des Lebens, des Körpers und der Gesundheit, wenn Auktionshaus bzw. Auktionator die

Pflichtverietzung zu vertreten haben sowie Ansprüche wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger
Pßichtverietzungen. Einer Pflichtverletzung des Auktionshauses bzw. des Auktionators steht die eines
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich.

Em Anspruch auf Teibahme an der Versteigerung bzw. zur Nutzung der dafür bereit gehaltenen Systeme
besteht nur im Rahmen der öflfentlich angebotenen Teünahmemöglichkeiten, der bestehenden
Funktionalitäten und des aktuellen Standes der Technik. Hiernach ist es nicht möglich,
Computerprogramme (Software) und Telekommunikations- und Datenverarbeitungsanlagen (Hardware)
vollkommen fehlerfrei zu entwickeüi und zu betreiben und sämtliche Unwägbarkeiten im Zusarmnenhang
mit dem Medium Internet auszuschließen. Die Teihiehmer akzeptieren somit, dass es zu zeitweiligen
Störungen kommen kann, die durch Unterbrechung der Stromversorgung oder Fehler der verwendeten

Hard- und Software bedingt sind. Auktionshaus und Auktionator haften nicht für das Zustandekommen
von Telekommunikationsverbmdungen und das Funktionieren der verwendeten Hard- und Software. Der

Bieter hat keinerlei Ansprüche gegen Auktionshaus und Auktionator wenn er emen Zuschlag aufgrund
von technischen Problemen nicht erhält, unabhängig davon, wo das Problem liegt. Der Veräußerer hat
keinerlei Ansprüche gegen Auktionshaus und Auktionator, wenn ein Gebot aufgrund technischer
Probleme nicht berücksichtigt wü-d, unabhängig davon, wo das Problem liegt.

d) Auktionshaus und Auktionator haben keinerlei Verkehrssicherungspflichten hinsichtlich der zur
Versteigerung kommenden Objekte. Dies gilt msbesondere auch anlässlich von Besichtigungen. Die
Verkehrssicherungspflichten obliegen allein und ausschließlich dem Veräußerer, der entweder den
verkehrssicheren Zustand herstellen oder hinreichend deutlich auf etwaige Gefahren hinweisen muss.



e) Auktionshaus und Auktionator haben keinerlei Verpflichtimgen hinsichtlich der Eüilialtung der
Energieeinsparvorschriften. Die Beschaffung und rechtzeitige Zurverfügungstellung des
Energieausweises obliegt allem und ausschließlich dem Veräußeren

f) Bei Abweichungen zwischen dem Auslobungstext (Anlage l) für ein emzelnes Objekt und diesen
allgemeinen Versteigerungsbedingungen haben die Auslobungstexte (Anlagen l) für das einzehie Objekt
den Vorrang.

8. a) Die Verpüichtungen zur Zahlung der Gnmderwerbsteuer durch den Ersteher, zur Abgabe einer
Volhnachtsbestätiguag in der Form des § 29 GBO (ggf. nebst formgerechtem Vertretungsnachweis) und
zur unverzüglichen Zahlung aller Kosten bei Gerichten, Behörden und Notar sind verträgliche
Hauptpflichten. Im Falle der Nichterfüllung stehen dem jeweiligen Vertragspartner damit die Rechte
wegen Nichterfullung eüier Hauptleistungspflicht (Schadensersatz statt Leistung §§ 280, 281 BGB bzw.
Rücktritt § 323 BGB) zu.

b) Veräußerer und Ersteher sind verpflichtet, dem Auktionshaus, dem den Kaufvertrag beurkundenden Notar
und dem Vertragspartner jede Änderung ihrer Anschrift unverzüglich mitzuteilen. Sie smd ferner
verpflichtet, dem den Kaufvertrag beurkundenden Notar flir Identifikationsmerkmal nach §§ 139a ff. AO
unverzüglich mitzuteilen.

c) Jeder Ersteher ist verpflichtet, seine Identität und den wirtschaftlich Berechtigten, für den er handelt,
gegenüber allen Beteiligten offenzulegen und die nach dem Gesetz erforderlichen Nachweise
einschließlich Dokumentation der Eigentums- und Kontrollstruktur und Eintragung un Transparenz-

register hierfür zu erbringen. Die Beteiligten sind berechtigt, eme Geschäftsverbmdung abzulehnen, wenn
entsprechende Nachweise nicht zu ihrer Zufriedenheit erbracht werden.

9. Der Auktionator lässt durch das Auktionshaus un Auftrage des Veräußerers folgende Feststellungen
bezüglich des Objektes treffen:

a) Eintragungen in Abt. I, II und III des Grundbuches sowie Flächengröße lt. Emfragung im
Bestandsverzeichnis.

b) Auflagen der zuständigen Kommune oder der zuständigen unteren Bauaufsichtsbehörde sowie des jeweils
zuständigen Bezirksschomsteinfegermeisters, jeweils im eigenem Ermessen des Auktionators, es sei

denn, dies wurde vom Veräußerer ausdrücklich beauftragt,

c) Bei vermieteten Objekten: zuletzt festgestellter Soll-Mietzms (Kaltnüete).

Soweit die vorstehend aufgeführten Angaben zu a) bis c) durch den Auktionator mitgeteilt werden,
übernehmen Auktionator und das Auktionshaus kerne Haftung für deren Richtigkeit. Soweit das
Auktionshaus bis zur Versteigerung die Angaben zu b) von den zuständigen Stellen nicht erhalten hat, ist
dies vom Auktionator bekanntzugeben. Eine Verpflichtung zu weiteren Nachforschungen besteht nicht.
Unabhängig hiervon ist der Veräußerer verpüichtet, von sich aus auf etwaige Auflagen hinzuweisen und
haftet er dem Ersteher ggf. unmittelbar für eine Verletzung dieser Pflicht. Die Angaben zu den Mieten und
den Betriebskosten können sich zwischen dem Zeitpunkt der Versteigerung und dem Zeitpunkt der
wirtschaftlichen Übergabe von Nutzen und Lasten ändern, sei es durch zwischenzeitlichen Leerstand oder
Neuvemüetung.

10. Die Übergabe des Objektes erfolgt - soweit im Einzelfall keine abweichenden Vereinbarungen getroffen
werden - an dem Monatsersten, der auf die vertragsgemäße Hinterlegung bzw. Zahlung des Barkaufpreises

und das Vorliegen aller für die Wirksamkeit des Kaufvertrages erforderlichen Genehmigungen - mit
Ausnahme der GVO-Genehmigung - und Zustimmungen folgt. Hat der Ersteher den Kaufpreis oder Teile
hiervon per Scheck gezahlt, so erfolgt die Übergabe unbeschadet der Verembarung im Auslobungstext und
unbeschadet der verembarten Fälligkeit außerdem erst nachdem die Gutschrift unwiderruflich ist.

Der Veräußerer ist verpflichtet, sämtliche laufenden öffentlichen und privaten Lasten des Grundstückes bis
zum Ubergabestichtag und alle Kosten für die am Tage der Versteigerung vorhandenen
Erschließungsanlagen wie Straße, Kanalisation usw. zu to-agen. Etwaige am Ubergabestichtag noch nicht
abgerechnete oder rückständige Lasten oder Erschließungskosten, die sich auf Erschließuagsmaßnahmen
bis zum Tage der Auktion beziehen, sind vom Veräußerer zu tragen. Erschließungskosten für Maßnahmen,
die nach dem Tage der Auktion durchgeführt werden, trägt der Ersteher. Soweit der Veräußerer schon
Leistungen für Zeiträume erbracht hat, die nach dem Übergabestichtag liegen, ist der Ersteher zur
Erstattung verpflichtet. Der Wert etwaiger am Übergabestichtag vorhandener Vorräte an Heizöl oder
sonstigem Breimstoffist von dem Ersteher an den Veräußerer zu erstatten.

Mit der Übergabe übernimmt der Ersteher auch alle zivil- und öffentlich-rechtlichen Verkehrssichemngs-
pflichten hinsichtlich des Objektes und stellt den Veräußerer von ihrer Erfüllung frei.

11. Der Kaulpreis ist durch Überweisung auf ein Notaranderkonto des den Kaufvertrag beurkundenden Notars
zu hinterlegen, und zwar - soweit nichts anderes vereinbart ist - uuierhalb ernes Monats ab dem Tag der

Beurkundung des Kaufvertrages.



Die Auszahlung des Kaufpreises erfolgt, wenn die ranggerechte Eintragung der Vonnerkung - ohne ihr
vorgehende und nicht übernommene Eintragungen, deren Löschung nicht erfolgt ist - zugunsten des

Erstehers und - soweit B elastungs vollmachten erteilt sind - die Eintragung etwa erforderlicher
Fmanzienmgsgrundpfandrechte erfolgt smd und die für den Vollzug erforderlichen behördlichen und
sonstigen Genehmigungen, Zustmunungen und Nachweise (mit Ausnahme der steuerlichen

Unbedenklichkeitsbeschemigung sowie etwaiger VoUmachtsbestätigungen und Vertretungsnachweise des
Erstehers) sowie die Negativzeugnisse für etwaige gesetzliche Vorkaufsrechte vorliegen. Bei Teilflächen
müssen auch die Katasterunterlagen über die Bildung des Kaufgrundstückes beün Notar vorliegen imd die
Auflassung beurkundet sein. Im Falle der Nr. 16 Satz 2-5 müssen dem Notar schriftliche Erklärungen von
Veräußerer und Ersteher über die Aufteilung/Herabsetzung des Kaufpreises vorliegen, außerdem muss die
Rücktrittsfi-ist für den Ersteher abgelaufen sem, ohne dass dem Notar ein Rücktritt vom Kaufvertrag
insgesamt mitgeteilt wurde. Die vertragsgemäße Eigentumsumschreibung genügt auch für die Auszahluag
des Kaufpreises.

Falls Belastungen im Grundbuch zu löschen sind, darf der Notar aus dem hinterlegten Kaufpreis die zur
Löschung und Ablösung erforderlichen Beträge emschließlich der hierfür entstehenden Gerichts- und
Notarkosten entnehmen.

Die Bankgebühren des Notaranderkontos einschließlich etwaiger Negativzinsen sind vom Veräußerer zu
tragen, dem auch die Hmterlegungszinsen zustehen, soweit nicht un Emzelfall etwas anderes vereinbart ist.

12. a) Jeder Ersteher (und sonstiger Mithafitender) ist verpflichtet, sofort zu Protokoll des amtierenden Notars
die Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises und des Aufgeldes (Courtage) zu bestätigen und sich der
sofortigen Zwangsvollstreckuag wegen des Kaufpreises gegenüber dem Veräußerer und wegen des

Aufgeldes (Courtage) gegenüber dem Auktionshaus (jeweils nebst Verzugszmsen) zu imterwerfen und
den amtierenden Notar unwiderruflich anzuweisen, dem Veräußerer bzw. Auktionshaus eme

vollstreckbare Ausfertigung zu erteilen. Sofern ern Ersteher (oder sonstiger Mithaftender) nicht
anwesend ist, hat er diese Erklärung unverzüglich vor einem Notar nachzuholen. Im Falle des

Zahlungsverzuges sind auf Kaufpreis und Aufgeld (Courtage) Verzugszmsen m Höhe von 5
Prozentpunkten bzw. - wenn kein Beteüigter Verbraucher un Sinne des § 13 BGB ist - 9
Prozentpurikten jährlich über dem jeweiligen Basiszmssatz zu zahlen, soweit nicht von dem Gläubiger
em höherer Verzugsschaden nachgewiesen wkd.

b) Veräußerer und Ersteher bevolhnächtigen mit Anerkennung dieser Versteigerungsbedmgungen das
Auktionshaus etwaige Fristsetzungen nach §§ 280, 281, 323 BGB entgegenzunehmen. Bei
Fristsetzungen, die unter Verwendung dieser Volhnacht ausgesprochen werden, muss die Nachfrist

mindestens 3 Wochen betragen. Das Auktionshaus soll eine bei ihm eingehende Fristsetzung an die
letzte üun von dem Adressaten mitgeteilte Anschrift weiterleiten.

13. Falls Objekte zur Versteigerung gelangen, bei denen der Auktionator selbst als Miteigentümer beteiligt
oder Gesellschafter des Eigentümers ist, hat er dies bei Beginn der Versteigerung bekanntzugeben.

14. Der Veräußerer trägt Kosten gemäß Nr. 11 und die Kosten für die Löschung nicht übernommener
Belastungen un Gmndbuch, etwaige zusätzliche Verwahrungsgebühren, die durch Auszahlung des
Kaufpreises in Teilbeträgen oder nur aufgrund der Löschung von Belastungen entstehen sowie die
Treuhandgebühren für die Treuhandaufiräge seiner Gläubiger und die Kosten für seme
Volhnachtsbestätigung(en) bzw. Genehmigung(en) und ggf. Vertretungsnachweise einschließlich der
Entwürfe.

Der Ersteher fragt folgende Kosten:

a) das anteilige vom Ersteher zu fragende Aufgeld (Courtage) des Auktionshauses. Diese beträgt bei eüiem
Kaufpreis bis € 19.999,00 17,85 v. H., bei einem Kaufpreis von € 20.000,00 bis € 49.999,00 11,9 v. H-,
bei eiaem Kaufpreis von € 50.000,00 bis € 99.999,00 9,52 v. H. und bei einem Kaufpreis ab €
100.000,00 7,14 v. H., jeweils einschließlich gesetzlicher Umsatzsteuer. Das Aufgeld (Courtage) ist
verdient, fällig und zahlbar mit Beurkundung des Kaufvertrages, unabhängig von der weiteren
Abwicklung. Eine Rückforderung ist ausgeschlossen, es sei denn, eme für die Wü'ksamkeit des
Vertrages erforderliche Genehmigung wird endgültig versagt.

b) Gebühren und Auslagen für die Beurkundung des Kaufvertrages, der Auflassung und der gesamten
Abwicklung (msbesondere alle Vollzugs- und Betreuungsgebühren, Gebühren und Auslagen für alle
Abschriften für alle Beteiligten und Grundbuchemsichten und -auszüge) einschließlich seiner
Genehmigung(en) bzw. Vollmachtsbestätigung(en) und ggf. Vertretungsnachweise sowie für Entwürfe
und Hmterlegung (Verwahrungsgebühr) (soweit diese nicht gemäß Ziffer 14), Satz l vom Veräußerer
zu tragen sind).

c) Kosten aller grundbuchlichen Eintragungen und der Löschung der Vormerkung, für Grundbuchauszüge,
Gebühren der Behörden für Genehmigungen und Negativzeugnisse, Grunderwerbsteuer und Kosten
etwa erforderlicher Zustmmungen.

15. Das Entgelt für den Veräußerer beträgt: siehe individuelle Verembarung.



16. Es wird darauf hingewiesen, dass die Umschreibung des Eigentums im Grundbuch von der Vorlage des
Zeugnisses über das Nichtbestehen oder die Nichtausübung eines Vorkaufsrechtes gemäß § 28 BauGB,
etwaigen weiteren landesrechtlichen Bestunmungen, der steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung, bei
landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Flächen von der Genehmigung nach dem
Grundstücksverkehrsgesetz und bei dem Erwerb von Teilflächen vom Vorliegen der Katasterunterlagen
und - soweit erforderlich - der Teilungsgenehmigung abhängig ist sowie bei Grundstücken im
Beitrittsgebiet - soweit erforderlich - von der Genehmigung nach der GVO.

Soweit ein bestehendes Vorkaufsrecht ausgeübt wkd, ist der Veräußerer zum Rücktritt von dem Vertrag
gegenüber dem Ersteher berechtigt. Wird em Vorkaufsrecht nur für einen Teil des Kaufgegenstandes
ausgeübt, ist der Veräußerer berechtigt, vom Kaufvertrag insgesamt oder hmsichtlich des betroffenen Teils
zurückzutreten. Tritt der Veräußerer nur hmsichtlich des betroffenen Teils zurück, ist der Ersteher
berechtigt, vom verbleibenden Kaufvertrag insgesamt zurückzutreten. Dieses Rücktrittsrecht des Erstehers

erlischt vier Wochen nach Zugang der Rücktrittserklärung des Veräußerers.

Der Vollzug des Kaufvertrages und die Einholung und Prüfung der hierfür erforderlichen Zeugnisse und
Genehmigungen und ggf. Löschungsmiterlagen von den ihm mitgeteilten Gläubigem erfolgt durch den
beurkundenden Notar, der berechtigt ist, Anträge auch getrennt und einzehi zu stellen und zurück zu

nehmen. Dieser Notar soll Abschriften des Kaufvertrages an die Berechtigten m Betracht kommender
Vorkaufsrechte übersenden bzw. zustellen und Negativzeugaisse im Namen und auf Kosten des Erstehers

anfordern. Er überwacht auch die Auszahlungs- und Umschreibungsreife und bei Erteilung einer

Belastungsvolknacht deren Ausübung. Er soll Ausfertigungen und beglaubigte Abschriften der
Auflassungsurkunde mit der Auffassung erst aushändigen bzw. dem Grundbuchamt vorlegen, nachdem der

Kaufpreis vertragsgemäß hinterlegt ist bzw. im Fall der Nr. 17 b) Satz 5. Er soll erforderliche
Vollmachtsbestätigungen sowie Genehmigungen von Veräußerem und Erstehem anfordern und prüfen. Er

ist ermächtigt, Grundbuchauszüge im Namen und auf Kosten der Parteien anzufordern. Er ist zur

Entgegennähme von Genehmigungen aller Art und ggf. deren Mitteilung an andere Vertragsparteien sowie
zur Entgegennähme emer solchen Mitteilung für die jeweils andere Vertragspartei ermächtigt. Er ist nicht
ermächtigt sonstige Bescheide und Ausübungserklärungen für Vorkaufsrechte entgegenzunehmen und
weiterzuleiten, auch nicht als Bote. Mit der Anerkennung dieser Bedmgungen wkd der Auftrag zu den
vorstehend aufgeführten Tätigkeiten erteilt.

17. Für die Beurkundung und Abwicklung des Vertrages bzw. Zuschlages gelten - soweit im Einzelfall nichts
anderes vereinbart ist - folgende Regelungen:

a) Die notarielle Beurkundung erfolgt regelmäßig in der Weise, dass Meistgebot und Zuschlag beurkundet
werden und mit der Beurkundung nach § 156 BGB ein Kaufvertrag zustande kommt. Alternativ kann
nach Entscheidung des Auktionators und wenn § 17 Abs. 2a BeurkG dem nicht entgegensteht auch un
Anschluss an die Versteigerung em Kaufvertrag unter Abbedmgung von § 156 BGB und unter
Aufhebung der Wirkungen des erteilten Zuschlages beurkundet werden. Entfernt sich ein Ersteher nach
Erteilung des Zuschlages, beurkundet der bei der Versteigerung anwesende Notar den Kaufvertrag nach
§ 15 Satz 2 BeurkG; in diesem Fall bleibt es dabei, dass der Vertrag mit dem Zuschlag nach § 156 BGB
und der Beurkundimg zustande kommt. Wenn keine Beurkundung nach Satz l bis 3 erfolgt, soll der
Zuschlag als einseitige Erklärung des Auktionators beurkuadet werden.

b) Der Antrag auf Eintragung einer Eigentumsübertragungsvormerkung und die Auffassung sind durch den
Notar zu beurkunden bzw. beglaubigen und dem Grundbuchamt vorzulegen, wenn der Kaufpreis bei
dem beurkundenden Notar hmterlegt ist und keine Auflagen bestehen, die über die
Auszahlungsvoraussetzungen gemäß Ziffer 11) hinausgehen und deren Erfüllung nicht gewährleistet ist.
Dabei gilt die Auflage zur Emtragung eines Grundpfandrechtes nur dann als vertragsgemäß, wenn und
soweit der Veräußerer eine Belastungsvolknacht erteilt und der Ersteher die für die Eintragung des
Grundpfandrechtes erforderlichen Erklärungen - ggf. unter Eüihaltung der besonderen Bestimmungen
in der Belastungsvollmacht - zu Protokoll des den Kaufvertrag beurkundenden Notars abgegeben hat,
sowie wenn alle etwa für die Eintragung erforderlichen Genehmigungen vorliegen. Bei Teilflächen soll
abweichend hiervon die Auflassung erst beurkundet werden, nachdem zusätzlich auch die
Katasterunteriagen vorliegen. Außerdem sollen die Auflassuag und die Bewilligung der Vormerkung
im Regelfall erst beurkundet bzw. beglaubigt werden, wenn die Notarkosten bezahlt sind. Wird ein
Kaufpreis direkt an einen Veräußerer überwiesen, tritt die schriftliche Bestätigung des Veräußerers über
den Eingang des Kaufpreises nebst Nachweis ia Textfonn über die erfolgte Überweisung an die Stelle
der Hmterlegung. In diesem Fall kann von der Beantragung der Vonnerkung abgesehen werden, wenn

der Ersteher dies schriftlich verlangt.

c) Auch ohne Hmteriegung kami die Emü-agung emer Vonnerkung bewilligt werden, wenn der
Auktionator dies so entscheidet. Dabei soll als auüösende Bedingung der Vormerkung vorgesehen
werden, dass die Vonnerkung erlischt, wenn der Notar, der die Bewilligung beurkundet oder beglaubigt
hat, die Löschung mit Eigenurkunde beanti-agt. Dieser Notar soll den Löschungsantrag stellen, wenn der
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Kaufpreis nicht hinterlegt wurde, der Veräußeret zummdest m Textform erklärt, dass er deshalb eine
Nachfrist gesetzt hat und nach deren ergebnislosen Versfreichen vom Vertrag zurückgetreten (§ 323
BGB) ist oder Schadensersatz statt der Leistung (§§ 280, 281 BGB) verlangt hat, der Notar eme Kopie
dieser Mitteilung an die letzte ihm von dem Ersteher mitgeteilte Anschrift übersandt hat und seit
Absendung zwei Wochen verstrichen smd, ohne dass der Ersteher zumindest in Textfonn gegenüber

dem Notar der Löschuag widersprochen hat. Erfolgt ein Widerspmch, ist dieser vom Notar vorläufig zu
beachten. Der Ersteher muss dann jedoch binnen zwei Wochen seit Zugang des Widerspmches beim
Notar eme gerichtliche Entscheidung gegen den Veräußerer vorlegen, m der die Löschung der
Vonnerkung untersagt wird. Geschieht dies nicht, wkd der Widerspruch des Erstehers mit Ablauf dieser
Zwei-Wochen-Frist unbeachtlich und soll der Notar die Löschuag auf jeden Fall beantragen.

d) Der Antrag auf Eigentumsumschreibung soll gestellt werden, wenn der Kaulpreis vertragsgemäß
hinterlegt ist bzw. der Veräußerer den Erhalt des Kaufpreises schriftlich bestätigt und die Überweisung
zumindest in Textform nachgewiesen hat, die erforderlichen Unterlagen vorliegen und - im Regelfall -

die Notarkosten bezahlt smd.

Gerichtsstand: Amtsgericht Charlottenburg bzw. Landgericht Berlin, sofern das Gesetz keinen anderen
Gerichtsstand zwingend vorschreibt.

Berlm, un Oktober 2024


